
das bundesministerium für verbraucherschutz, ernährung und 
landwirtschaft verordnet jeweils in verbindung mit artikel 56 des 
zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 18. märz 1975 / 
bgbi. Is. 705 und dem organisationserlass vom 22. januar 2001 / 
bgbi. Is. 127 auf grund des § 2a Absatz 1, des § 11b Absatz 5 sowie 
des § 12 absatz 2 satz 1 nummer 4, jeweils in verbindung mit 
§ 16b absatz 1 satz 2 des tierschutzgesetzes in der fassung der 
bekanntmachung vom 25. mai 1998 / bgbi. Is. 1105, 1818, von 
denen § 2a absatz 1 nummer 5, § 11b absatz 5 und § 12 absatz 2 
satz 1 nummer 4 durch artikel 2 des gesetzes vom 12. april 2001 /
bgbi. Is. 530 geändert worden sind, nach anhörung der 
tierschutzkommission:

1/ diese verordnung gilt für das halten und züchten von hunden / 
canis lupus f. familiaris.
2/ die vorschriften dieser verordnung sind nicht anzuwenden
während des transportes,
während einer tierärztlichen behandlung, soweit nach dem urteil 
des tierarztes im einzelfall andere anforderungen an die haltung 
notwendig sind,
bei einer haltung zu versuchszwecken im sinne des § 7 absatz 1
tierschutzgesetzes oder bei eingriffen oder behandlungen zu den 
in § 6 absatz 1 satz 2 nummer 4, § 10 absatz 1 oder § 10a des 
tierschutzgesetzes genannten zwecken, soweit für den verfolgten 
wissenschaftlichen zweck andere anforderungen an die haltung 
unerlässlich sind.

1/ einem hund ist ausreichend auslauf im freien ausserhalb eines 
zwingers oder einer anbindehaltung sowie ausreichend umgang 
mit der person, die den hund hält, betreut oder zu betreuen hat / 
betreuungsperson, zu gewähren. auslauf und sozialkontakte sind 
der rasse, dem alter und dem gesundheitszustand des hundes 
anzupassen.
2/ wer mehrere hunde auf demselben grundstück hält, hat 
sie grundsätzlich in der gruppe zu halten, sofern andere 
rechtsvorschriften dem nicht entgegenstehen. von der 
gruppenhaltung kann abgesehen werden, wenn dies wegen der art 
der verwendung, dem verhalten oder dem gesundheitszustand des 
hundes erforderlich ist. nicht aneinander gewöhnte hunde dürfen 
nur unter aufsicht zusammengeführt werden.
3/ einem einzeln gehaltenen hund ist täglich mehrmals 
die möglichkeit zum länger dauernden umgang mit 
betreuungspersonen zu gewähren, um das gemeinschaftsbedürfnis 
des hundes zu befriedigen.
4/ ein welpe darf erst im alter von über acht wochen vom 
muttertier getrennt werden. satz 1 gilt nicht, wenn die trennung 
nach tierärztlichem urteil zum schutz des muttertieres oder des 
welpen vor schmerzen, leiden oder schäden erforderlich ist.
ist nach satz 2 eine vorzeitige trennung mehrerer welpen vom 
muttertier erforderlich, sollen diese bis zu einem alter von acht 
wochen nicht voneinander getrennt werden.

wer gewerbsmässig mit hunden züchtet, muss sicherstellen, 
dass für jeweils bis zu zehn zuchthunde und ihrer welpen eine 
betreuungsperson zur verfügung steht, die die dafür notwendigen 
kenntnisse und fähigkeiten gegenüber der zuständigen behörde 
nachgewiesen hat.
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1/ wer einen hund im freien hält, hat dafür zu sorgen, dass dem 
hund eine schutzhütte, die den anforderungen des absatzes 2 
entspricht, und
ausserhalb der schutzhütte ein witterungsgeschützter, schattiger 
liegeplatz mit wärmegedämmtem boden zur verfügung steht.
während der tätigkeiten, für die ein hund ausgebildet wurde 
oder wird, hat die betreuungsperson dafür zu sorgen, dass 
dem hund während der ruhezeit ein witterungsgeschützer und 
wärmegedämmter liegeplatz zur verfügung steht.
2/ die schutzhütte muss aus wärmedämmendem und 
gesundheitsunschädlichem material hergestellt und so beschaffen 
sein, dass der hund sich daran nicht verletzen und trocken liegen 
kann. sie muss so bemessen sein, dass der hund
sich darin verhaltensgerecht bewegen und hinlegen und
den innenraum mit seiner körperwärme warm halten kann, sofern 
die schutzhütte nicht beheizbar ist.

1/ ein hund darf nur in räumen gehalten werden, bei denen der 
einfall von natürlichem tageslicht sichergestellt ist. 
die fläche der öffnungen für das tageslicht muss bei der haltung 
in räumen, die nach ihrer zweckbestimmung nicht dem aufenthalt 
von menschen dienen, grundsätzlich mindestens ein achtel 
der bodenfläche betragen. satz 2 gilt nicht, wenn dem hund 
ständig ein auslauf ins freie zur verfügung steht. bei geringem 
tageslichteinfall sind die räume entsprechend dem natürlichen 
tag-nacht-rhythmus zusätzlich zu beleuchten. in den räumen 
muss eine ausreichende frischluftversorgung sichergestellt sein.
2/ ein hund darf in räumen, die nach ihrer zweckbestimmung 
nicht dem aufenthalt von menschen dienen, nur dann gehalten 
werden, wenn die benutzbare bodenfläche den anforderungen des 
§ 6 absatz 2 entspricht.
3/ ein hund darf in nicht beheizbaren räumen nur gehalten 
werden, wenn
diese mit einer schutzhütte nach § 4 absatz 2 oder einem 
trockenen liegeplatz, der ausreichend schutz vor lüftung und kälte 
bietet, ausgestattet sind und
ausserhalb der schutzhütte nach nummer 1 ein wärmegedämmter 
liegebereich zur verfügung steht.

1/ ein hund darf in einem zwinger nur gehalten werden, der den 
anforderungen nach den absätzen 2 bis 4 entspricht.
2/ in einem zwinger muss 
dem hund entsprechend seiner widerristhöhe uneingeschränkt 
benutzbare bodenfläche zur verfügung stehen, wobei die länge 
jeder seite mindestens der doppelten körperlänge des hundes 
entsprechen muss und keine seite kürzer als zwei meter sein darf:
bodenfläche mindestens 6 qm
bodenfläche mindestens 8 qm
bodenfläche mindestens 10 qm
für jeden weiteren in demselben zwinger gehaltenen hund 
sowie für jede hündin mit welpen zusätzlich die hälfte der für 
einen hund nach nummer 1 vorgeschriebenen bodenfläche zur 
verfügung stehen.
die höhe der einfriedung so bemessen sein, das der aufgerichtete 
hund mit den vorderpfoten die obere begrenzung nicht erreicht.
abweichend von satz 1 nummer 1 muss für einen hund, 
der regelmässig an mindestens fünf tagen in der woche 
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den überwiegenden teil des tages ausserhalb des zwingers 
verbringt, die uneingeschränkte zwingerfläche mindestens sechs 
quadratmeter betragen.
3/ die einfriedung des zwingers muss aus gesundheitsunschäd-
lichem material bestehen und so beschaffen sein, dass der hund 
sie nicht überwinden und sich nicht daran verletzen kann. der 
boden muss trittsicher und so beschaffen sein, dass er keine 
verletzungen oder schmerzen verursacht und leicht sauber und 
trocken zu halten ist. trennvorrichtungen müssen so beschaffen 
sein, dass sich die hunde nicht gegenseitig beissen können.
mindestens eine seite des zwingers muss dem hund freie sicht 
nach aussen ermöglichen. befindet sich der zwinger in einem 
gebäude, muss für den hund der freie blick aus dem gebäude 
heraus gewährleistet sein.
4/ in einem zwinger dürfen bis zu einer höhe von, die der 
aufgerichtete hund mit den vorderpfoten erreichen kann, keine 
strom führenden vorrichtungen, mit denen der hund in berührung 
kommen kann, oder vorrichtungen, die elekterische impulse 
aussenden, vorhanden sein.
5/ werden mehrere hunde auf einem grundstück einzeln in 
zwingern gehalten, so sollen die zwinger so angeordnet sein, dass 
die hunde sichtkontakt zu anderen hunden haben.
6/ hunde dürfen in einem zwinger nicht angebunden gehalten 
werden.

1/ ein hund darf in anbindehaltung nur gehalten werden, wenn 
die anforderungen der absätze 2 bis 5 erfüllt sind.
2/ die anbindung muss
an einer laufvorrichtung, die mindestens sechs meter lang ist, frei 
gleiten können,
so bemessen sein, dass sie dem hund einen seitlichen bewegungs-
spielraum von mindstens fünf metern bietet,
so angebracht sein, dass der hund ungehindert seine schutzhütte 
aufsuchen, liegen und sich umdrehen kann.
3/ im laufbereich dürfen keine gegenstände vorhanden sein, die 
die bewegungen des hundes behindern oder zu verletzungen 
führen können. der boden muss trittsicher und so beschaffen sein, 
dass er keine verletzungen oder schmerzen verursacht und leicht 
sauber und trocken zu halten ist.
4/ es dürfen nur breite, nicht einschneidende brustgeschirre oder 
halsbänder verwendet werden, die so beschaffen sind, dass sie sich 
nicht zuziehen oder zu verletzungen führen können.
5/ es darf nur eine anbindung verwendet werden, die gegen ein 
aufdrehen gesichert ist. das anbindematerial muss von geringem 
eigengewicht und so beschaffen sein, dass sich der hund nicht 
verletzen kann.
6/ bei begleitung einer bezugsperson während der tätigkeiten, für 
die der hund ausgebildet wurde oder wird, kann er abweichend 
von absatz 1 nach massgabe der absätze 4 und 5 an einer 
mindestens drei meter langen anbindung angebunden werden.
7/ die anbindehaltung ist verboten bei
einem hund bis zu einem alter von zwölf monaten,
einer tragenden hündin im letzten drittel der trächtigkeit,
einer säugenden hündin,
einem kranken hund, wenn ihm dadurch schmerzen, leiden oder 
schäden zugefügt würden.

§ 7 anforderungen an die anbindehaltung

erstens
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1/ die betreuungsperson hat dafür zu sorgen, dass dem hund 
in seinem gewöhnlichen aufenthaltsbereich jederzeit wasser in 
ausreichender menge und qualität zur verfügung steht. sie hat 
den hund mit artgemässem futter in ausreichender menge und 
qualität zu versorgen.
2/ die betreuungsperson hat
den hund unter berücksichtigung des der rasse entsprechenden 
bedarfs regelmässig zu pflegen und für seine gesundheit sorge zu 
tragen;
die unterbringung mindestens einmal täglich und die anbindevor-
richtung mindestens zweimal täglich zu überprüfen und mängel 
unverzüglich abzustellen;
für ausreichend frischluft und angemessene lufttemperaturen zu 
sorgen, wenn ein hund ohne aufsicht in einem fahrzeug verbleibt;
den aufenthaltsbereich des hundes sauber und ungezieferfrei zu 
halten; kot ist täglich zu entfernen.

die zuständige behörde kann von den vorschriften des 
§ 2 absatz 2 und 3 sowie § 6 absatz 1 in verbindung mit absatz 2 
für das vorübergehende halten von hunden in einrichtungen, die 
fundhunde oder durch behörden eingezogene hunde aufnehmen, 
befristete ausnahmen zulassen, wenn sonst die weitere aufnahme 
solcher hunde gefährdet ist.

es ist verboten, hunde, bei denen körperteile, insbesondere ohren 
oder rute, zum erreichen bestimmter rassemerkmale vollständig 
oder teilweise amputiert wurden, auszustellen oder austellungen 
solcher hunde zu veranstalten. das austellungsverbot nach satz 1 
gilt nicht, sofern der eingriff vor dem 1. september 2001 und in 
übereinstimmung mit den vorschriften des tierschutzgesetzes in 
der zum zeitpunkt des eingriffs geltenden fassung vorgenommen 
wurde.

aufgehoben

1/ ordnungswidrig im sinne des § 18 absatz 1 nummer 3 
buchstabe a des tierschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig
entgegen § 2 absatz 4 satz 1 einen welpen vom muttertier trennt,
entgegen § 3 nicht sicherstellt, dass für jeweils bis zu 
zehn zuchthunde und ihre welpen eine dort genannte 
betreuungsperson zur verfügung steht,
entgegen § 4 absatz 1 satz 1 nummer 1 oder satz 2 nicht dafür 
sorgt, dass dem hund eine schutzhütte oder ein liegeplatz zur 
verfügung steht,
entgegen § 5 absatz 1 satz 1 oder absatz 2 oder 3, § 6 absatz 1 
oder 6 oder § 7 absatz 1 oder 7 einen hund hält oder
entgegen § 8 absatz 2 nummer 2 einen mangel nicht oder nicht 
rechtzeitig abstellt.
2/ ordnungswidrig im sinne des § 18 absatz 1 nummer 3 
buchstabe b des tierschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen § 10 satz 1 einen hund ausstellt oder eine 
ausstellung veranstaltet.

1/ für züchter, die eine erlaubnis nach § 11 absatz 1 nummer 3 
buchstabe a des tierschutzgesetzes am 14. mai 2001 haben, gilt 
§ 3 ab dem 1. september 2002.

§ 8 fütterung und pflege

erstens 

zweitens

drittens

viertens

§ 9 ausnahmen für das vorübergehende halten
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§ 11

§ 12 ordnungswidrigkeiten
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§ 13 übergangsvorschrift
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2/ wer einen hund am 14. mai 2001 in einem raum hält, die nicht 
der anforderung des § 5 absatz 1 satz 1 entspricht, muss das 
einhalten dieser anforderung spätestens bis zum 
1. september 2004 sicherstellen.
3/ abweichend von § 6 absatz 1 in verbindung mit absatz 2 oder 3 
satz 5 sowie absatz 5 dürfen hunde noch bis zum 31. august 2004 
in zwingern gehalten werden, die am 31. august 2001 bereits in 
benutzung genommen worden sind und die die anforderungen 
des § 4 absatz 2 der verordnung über das halten von hunden im 
freien vom 6. juni 1975 / bgbi. Is. 1265, geändert durch artikel 2 
des gesetzes vom 12. august 1986 / bgbi. Is. 1309, erfüllen.
4/ abweichend von § 10 satz 1 dürfen hunde noch bis zum 
1. mai 2002 ausgestellt werden.

diese verordnung tritt am 1. september 2001 in kraft. gleichzeitig 
tritt die verordnung über das halten von hunden im freien vom 
6. juni 1974 / bgbi. Is. 1265, geändert durch artikel 2 nummer 1 
des gesetzes vom 12. august 1986 / bgbi. Is. 1309, ausser kraft.

§ 14 in-kraft-treten, ausser-kraft-treten
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